
Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts Hamburg
(Deutschland) eingereicht am 27. Juli 2007 — Turgay

Semen gegen Deutsche Tamoil GmbH

(Rechtssache C-348/07)

(2007/C 235/16)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Landgericht Hamburg

Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: Turgay Semen

Beklagte: Deutsche Tamoil GmbH

Vorlagefragen

1. Ist es mit Artikel 17 Abs. 2 a) der Richtlinie des Rates der
EG vom 18.12.1986 zur Koordinierung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedsstaaten betreffend die selbständigen Handels-
vertreter (86/653/EWG) (1) vereinbar, dass der Ausgleichsan-
spruch des Handelsvertreters durch seine Provisionsverluste
infolge der Beendigung des Vertragsverhältnisses begrenzt
wird, auch wenn die dem Unternehmer verbleibenden Vor-
teile höher zu bewerten sind?

2. Gehören hierzu bei einem Konzern, dem der Unternehmer
angehört, auch die den Konzerngesellschaften zufließenden
Vorteile?

(1) ABl. L 382, S. 17.

Vorabentscheidungsersuchen des Supremo Tribunal
Administrativo (Portugal) eingereicht am 27. Juli 2007 —
Sopropé — Organizações de Calçado, Lda/Fazenda Pública

(Rechtssache C-349/07)

(2007/C 235/17)

Verfahrenssprache: Portugiesisch

Vorlegendes Gericht

Supremo Tribunal Administrativo

Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: Sopropé — Organizações de Calçado, Lda

Beklagter: Fazenda Pública

Vorlagefragen

1. Ist die in Art. 60 Abs. 6 der Lei Geral Tributária und in
Art. 60 Abs. 2 des Regime Complementar do Procedimento
de Inspecção Tributária in der Fassung des Decreto lei
Nr. 413/98 vom 31. Dezember 1998 festgelegte Frist von
acht bis fünfzehn Tagen für die mündliche oder schriftliche
Wahrnehmung des Rechts auf vorherige Anhörung durch
den Abgabenpflichtigen mit dem Grundsatz der Verteidi-
gungsrechte vereinbar?

2. Kann eine Frist von 13 Tagen, gerechnet von der Mitteilung
der Zollbehörde an einen Gemeinschaftsimporteur (hier ein
kleines portugiesisches Schuhhandelsunternehmen), dass er
innerhalb von acht Tagen sein Recht auf vorherige Anhörung
wahrnehmen könne, bis zum Tag der Aufforderung, inner-
halb von zehn Tagen für 52 gemäß dem Allgemeinen Präfe-
renzsystem über zweieinhalb Jahre (von 2000 bis Mitte
2002) vorgenommene Einfuhren von Schuhen aus dem Fer-
nen Osten Eingangsabgaben zu zahlen, als angemessene Frist
für die Wahrnehmung der Verteidigungsrechte des Einführers
angesehen werden?

Klage, eingereicht am 14. August 2007 — Kommission der
Europäischen Gemeinschaften/Königreich Belgien

(Rechtssache C-392/07)

(2007/C 235/18)

Verfahrenssprache: Niederländisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigter: R. Lyal)

Beklagter: Königreich Belgien
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Anträge

Die Kommission beantragt,

— festzustellen, dass das Königreich Belgien dadurch gegen
seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 2005/19/EG des
Rates vom 17. Februar 2005 zur Änderung der Richtlinie
90/434/EWG über das gemeinsame Steuersystem für Fusio-
nen, Spaltungen, die Einbringung von Unternehmensteilen
und den Austausch von Anteilen, die Gesellschaften ver-
schiedener Mitgliedstaaten betreffen (1), verstoßen hat, dass
es die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich
sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, soweit sie die
Verlegung des Gesellschaftssitzes einer Europäischen Gesell-
schaft (SE) oder einer Europäischen Genossenschaft (SCE)
sowie die Aufnahme der SE und der SCE in die Liste der
Gesellschaften, die unter die Richtlinie fallen, betrifft, nicht
erlassen oder jedenfalls der Kommission nicht mitgeteilt hat;

— dem Königreich Belgien die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Frist für die Umsetzung der Vorschriften der Richtlinie über
die Verlegung des Gesellschaftssitzes einer SE oder einer SCE
und des Buchstabens a des Anhangs in nationales Recht sei am
1. Januar 2006 abgelaufen.

(1) ABl. L 58, S. 19.

Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 21. Juni
2007 — Kommission der Europäischen Gemeinschaften/

Großherzogtum Luxemburg

(Rechtssache C-76/07) (1)

(2007/C 235/19)

Verfahrenssprache: Französisch

Der Präsident des Gerichtshofs hat die Streichung der Rechtssa-
che angeordnet.

(1) ABl. C 95 vom 28.4.2007.

Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 25. Juni
2007 — Kommission der Europäischen Gemeinschaften/

Italienische Republik

(Rechtssache C-104/07) (1)

(2007/C 235/20)

Verfahrenssprache: Italienisch

Der Präsident des Gerichtshofs hat die Streichung der Rechtssa-
che angeordnet.

(1) ABl. C 82 vom 14.4.2007.
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